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Management

Das Modell
Eigentumsvorbehaltsfinanzierung
Der Mittelweg bei Finanzierungen landwirtschaftlicher
Maschinen zwischen Barzahlung und Leasing ist die

Eigentumsvorbehaltsfinanzierung, auch

Restkaufpreisfinanzierung genannt. Was sind die Vor- und
Nachteile gegenüber anderen Finanzierungsmodellen?

Dominik Senn

Die Grundlage aller Bankgeschäfte ist

Vertrauen. Das gilt auch für die

Maschinenfinanzierungen. Seit einem Vierteljahrhundert

halten in der Schweiz die Valiant
Bank mit Sitz in Bern und ihre Vorgängerin
Luzerner Regiobank die führende Stellung
in der Finanzierung landwirtschaftlicher
Maschinen inne. Ausdruck dieser Tradition

ist der Umstand, dass ein Spezialistenteam
mit rund zehn Angestellten von

Grosswangen LU aus die Maschinenfinanzierungen

für die ganze Schweiz betreut. Die

Schweizer Landtechnik/Technique Agricole

hat sich bei der Leiterin Spezialfinan-

zierungen Franziska Mächler und bei der

Kundenberaterin für Maschinenfinanzierungen

Cornelia Sgro informiert.
Wer in Landtechnik investieren will, hat

grundsätzlich drei Möglichkeiten: Im Idealfall

sind durch Abschreibungen und

Rückstellungen genügend Eigenmittel vorhanden,

um eine neu anzuschaffende
Maschine bar bezahlen zu können. Fiat

man das nötige Kapital nicht, bestehen

zwei Varianten der Finanzierung: Leasing
oder Abzahlungsfinanzierung. Eine Fremd¬

finanzierung schont die flüssigen Mittel.
Bei beiden Finanzierungsarten sind die

Zinssätze für die gesamte Laufzeit fest
vereinbart.

«Die Valiant Bank bietet keine

Leasing-Finanzierung von Investitionsgütern an»,

sagt Franziska Mächler. «Wir stellen fest,
dass in der Westschweiz Leasingverträge

häufiger abgeschlossen werden als in der

Deutschschweiz, wo Abzahlungsgeschäfte
vermehrt getätigt werden.»

Dreiecksverhältnis
Beim Modell der Valiant Bank wird
vorausgesetzt, dass der Käufer eine Anzahlung
von 30% leisten kann. Es entsteht ein

Dreiecksverhältnis zwischen dem

Landmaschinenverkäufer, dem Käufer und der
Bank: Die Finanzierung wickelt sich folgen-
dermassen ab:

1. Von der Landmaschinenfirma gelangt
die Offerte an die Bank.

2. Die Bank verlangt vom Kunden

womöglich die letzten drei Jahresabschlüsse

und holt gleichzeitig eine

Betreibungsauskunft ein.

3. Der Kunde reicht der Bank die Jahres¬

abschlüsse ein. Die Bank prüft die

Kreditwürdigkeit (bisherige Zahlungsmoral

bei Finanzierungen,
Betreibungsauskunft) und die Kreditfähigkeit
(aufgrund des Jahresabschlusses wird
die Tragbarkeit der neuen Finanzierung

berechnet) und gibt dem Kunden

sowie dem Verkäufer mündlich den

positiven oder allenfalls negativen
Bescheid.

4. Die Bank sendet dem Verkäufer die

Verträge zur allseitigen Unterzeichnung

zu.
5. Der Händler übernimmt gegenüber

der Bank die Pflicht, bei Nichtbezahlen
des Käufers die Maschine zurückzunehmen

und die noch offene Finanzierung

bei der Bank zurückzuzahlen

(Rücknahmeverpflichtung und Ein-

bringlichkeitsgarantie).
6. Der Kunde und der Händler unter¬

schreiben bei Übergabe der Maschine

die Verträge und das Abnahmeprotokoll

und senden diese an die Bank

zurück.
7. Die Bank lässt den Eigentumsvorbehalt

(von Pkt. 5) ins Eigentumsvorbehaltsregister

(in der Regel vom Betreibungsamt

verwaltet) eintragen.
8. Die Bank unterzeichnet ihrerseits die

Verträge und sendet diese:

a. einerseits an den Landmaschinenhänd¬

ler, unter gleichzeitiger Vergütung des

Finanzierungsbetrages,
b. andererseits an den Käufer mit den

entsprechenden Einzahlungsscheinen
für die Amortisationen.

9. Der Kunde schliesst die verlangte Voll¬

kaskoversicherung ab und legt sie der

Bank vor.
10. Die Bank notifiziert die Versicherung.

Die Kundenberater Maschinenfinanzierungen

Franziska Mächler, Leiterin Spezialfinan-
zierungen, Angelo Prudente, Cornelia Sgro,
Roland Wicki und Cornel Erni.

Manuel Waber ist mit dem neuen Traktor und dessen Finanzierung rundum zufrieden. Bilder: zVg
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Management

Markante Vorteile
Wie Cornelia Sgro die Vorteile des Abzahlens

gegenüber dem Leasing (siehe unten)
schilderte, hat der Kunde volle Flexibilität.
Die Laufzeit kann ab einem Jahr bis auf
fünf Jahre vereinbart werden. Der Kunde
kann zu Beginn der Finanzierung je nach

Einsatzintervallen der Maschine die

Amortisationsperiodizität, zum Beispiel

monatlich, quartalsweise oder halbjährlich

wünschen. Diese wird dann im Vertrag

entsprechend vermerkt. Zusätzliche

Rückzahlungen sind immer möglich, und
das Darlehen kann jederzeit vollständig
zurückbezahlt werden. Der Zinssatz wird
für die ganze Laufzeit fest vereinbart,
wird aber quartalsweise bloss auf dem

effektiv beanspruchten Finanzierungsbetrag

berechnet. Die auf dem Teilzahlungszuschlag

(Zins und Gebühren für Eintrag
ins Eigentumsvorbehaltsregister) geschuldete

Mehrwertsteuer ist bei der Finanzierung

berücksichtigt (siehe auch den

Onlineoffertrechner unter www.valiant.
ch > Finanzieren > Betriebsfinanzierung >

Maschinenfinanzierungen).
Vorteilhaft ist auch die Tatsache, dass ein

allfälliger Maschineneintausch
hundertprozentig an die Anzahlung angerechnet
werden kann. Valiant ist auch bereit,
neuere Occasionen nach ihrem Modell zu

finanzieren; allerdings sollte eine Maschine

bei Finanzierungsende nicht älter
als zehn Jahre sein. Neuerdings wird,
wenn der Kunde dies wünscht, jede
durch die Valiant finanzierte Maschine

von der emmental Versicherung während
45 Tagen ab Datum des Abnahmeprotokolls

vollkaskoversichert.

Was heisst Leasing?

Beim Leasing (engl.: to lease mieten,

pachten) überlässt der Leasinggeber
dem Leasingnehmer einen Leasing-

Gegenstand zur Nutzung. Hierfür hat
der Leasingnehmer ein vereinbartes

Entgelt in Form einer monatlichen
Leasingrate zu bezahlen. In der Regel bleibt
der Leasinggeber rechtlicher und
wirtschaftlicher Eigentümer dieses Leasinggutes

und nimmt den Gegenstand in

seine Bilanz auf. Nach Ablauf des

Leasingvertrages geht der Gegenstand
wieder an den Leasinggeber zurück oder
kann vom Leasingnehmer oder einem

Dritten käuflich erworben werden.

«Transparente Offerte»
Manuel Waber betreibt in Kiesen BE

einen Ackerbaubetrieb (Weizen, Zuckerrüben)

mit 17 ha LN mit einer angegliederten
Schweinemast mit 600 Mastplätzen und

ein Lohnunternehmen (Mähdreschen,
Säen mit Säkombination, Transporte,
Siloballen wickeln und Winterdienst). Für den

»T

neuen geeigneten Traktor hatte er zu

wenig Eigenkapital, erhielt vom
Landmaschinenhändler seines Vertrauens die

Empfehlung, bei der Valiant Bank zu
offerieren. Waber: «Ich holte eine
Konkurrenzofferte ein. Beim Vergleich stellte sich

heraus: Die Konkurrenzofferte bot
schlechtere Konditionen in Form eines

leicht höheren Zinses und höherer
Bearbeitungsgebühren. Die Valiant-Offerte

war transparenter. Sie weist die Verzinsung

und die Schuldtilgung getrennt aus,
und der Zinssatz ist klar ersichtlich.»

Landmaschinenhändler

Walter
Mühlemann
(dahinter Manuel
Waber) findet die
Finanzierungsart
«sympathisch».

Walter Mühlemann ist Geschäftsleiter
der LMG Landmaschinen AG in Grasswil
BE und tätigt seit rund zwanzig Jahren

mit der Valiant Bank Finanzierungsgeschäfte:

«Ich schätze die unkomplizierte
Art der Zusammenarbeit. Nach dem
Gespräch mit dem Kunden vermittle ich ihm

den Kontakt mit der Bank und erhalte

später die Verträge zur Unterzeichnung.
Der Aufwand ist gering. Ich erhalte für
die Kundenvermittlung keine Provision.

Der Verkäufer muss das Objekt
zurücknehmen und die Restfinanzierung bei der

Valinat ablösen, falls der Kunde die Finan¬

zierung nicht zurückbezahlt. Aber dieses

Risiko ist gering, denn der Landwirt
macht ja einen Drittel Anzahlung, und

der Wert der Maschine bleibt. Ich finde
diese Finanzierungsart sympathisch, denn

der Kunde kann beliebig mehr abzahlen,

wenn er unverhofft mehr verdient, und

muss für die verkleinerte Schuldsumme

weniger Zins leisten.»

Maschinenverkäufer
Théo Hege: «Oft
sorgt der Händler
für die
Maschinenfinanzierung.»

Théo Hege ist Vertreter der Lader-Abteilung

der Ernest Roth SA in Porrentruy JU,

die Maschinen auch in Frankreich
vertreibt: «Es gibt vor allem in der
französischsprachigen Schweiz einige Kredit-
und Leasinggesellschaften, die flexible
und dem Kunden angepasste Produkte
anbieten. Unsere Kunden sind meistens

Landmaschinenhändler. Sie sorgen selber

für eine Finanzierung, wenn diese vom
Kunden gewünscht wird.»
In Frankreich sind gemäss Hege
wahrscheinlich vier von fünf Maschinen von
einer Bank oder einer Kreditleasinggesellschaft

finanziert. Meistens ist der Auftrag
unter einem Finanzierungsvorbehalt
geschrieben und nur gültig, wenn es mit der

Finanzierung dann auch klappt.
Hege: «Oft übernimmt der Maschinenhersteller

oder der Verkäufer die Zinskosten

oder einen Teil davon. Es ist oft
interessanter, eine günstige Finanzierung zu

machen, statt die Maschine selbst zu

finanzieren. So bezahlt man weniger
Steuern, behält sein Geld und verteilt die

Kosten.»

Tragbarkeitsberechnung

Die Eigentumsvorbehaltsfinanzierung sieht die Anzahlung von 30 Prozent vom Kaufpreis vor.

Die restlichen 70 Prozent müssen finanziert werden.
Für die Berechnung der Tragbarkeit dieser Schuldsumme werden die Zahlen der Jahresabschlüsse

beigezogen, das heisst, der Betriebsgewinn und Fremdkapitalzinsen ergeben das Einkommen

vor Gewinn und Steuern (EBIT). Bei einer Einzelunternehmung werden dazu der Eigenlohn und

allfällige Nebeneinkünfte berücksichtigt, bei Firmen sind Lohnkosten in der Erfolgsrechnung
bereits aufgeführt. Die bisher effektiv geleisteten Abschreibungen werden dem EBIT aufgerechnet,

die konservativ ausgerechneten Rückstellungen für Ersatzinvestitionen dafür abgezogen.
Zusätzlich werden die bisherigen Amortisationen der Unternehmung sowie die durchschnittlichen

jährlichen Zinsbelastungen für die neue Maschinenfinanzierung und die Amortisationen
für die neue Maschine abgezogen. Somit entsteht die Tragbarkeit der Finanzierung.
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